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heute habe ich die traurige Pflicht, Sie von dem Ableben dreier (ehemaliger) Kollegen zu unter-
richten.

Im hohen Alter von 90 Jahren ist der Kollege Rechtsanwalt und Notar a. D. Jürgen Heinemann in
Braunschweig verstorben. Der Kollege Heinemann war jahrzehntelang in der Bismarckstraße in
Braunschweig als Rechtsanwalt und Notar tätig. 

Verstorben ist auch der Kollege Peter Schneider im Alter von 64 Jahren. Der Kollege Schneider war
bis zum Jahre 2006 in Braunschweig als Anwalt zugelassen. Er war der Mieteranwalt in Braun-
schweig. Vielseitig interessiert, belesen und äußerst engagiert auch außerhalb seines Berufes, ereil-
te ihn eine unheilbare Krankheit. Aufgrund eines äußerst seltenen Gendefektes musste er bereits mit
53 Jahren seine berufliche Tätigkeit aufgeben. Seine Krankheit, die zuerst eine starke Einschrän-
kung seiner Hörfähigkeit mit sich zog, beeinträchtigte dann auch seine Sehfähigkeit und schließlich
den ganzen Körper bis hin zur Demenz. 

Ganz plötzlich und mitten aus dem Berufsleben gerissen wurde der Kollege Uwe Bertram aus Braunschweig. Der Kollege Bertram übte
seine Tätigkeit in einer Sozietät als Rechtsanwalt und Notar in Braunschweig aus. Aufgrund seines angenehmen, freundlichen und kolle-
gialen Wesens war er ein beliebter Kollege. Für ihn gehörte es zur selbstverständlichen Pflicht, jedes Jahr an der Hauptversammlung der
Kammer teilzunehmen. Ein unentdeckt gebliebener, aber schnell wachsender Gehirntumor hatte innerhalb kürzester Zeit zu seinem Tode
geführt. Der Kollege Bertram wurde nur 63 Jahre alt.

Solche Ereignisse lassen uns betroffen zurück. Betroffen machen uns aber auch immer wieder die Fälle, die an die Hülfskasse herangetra-
gen werden. Die Hülfskasse gewährt unverschuldet in Not geratenen Kolleginnen und Kollegen oder Hinterbliebenen eine Unterstützung,
die über die gesetzliche Sozialhilfe hinausgeht. Diese freiwillige Fürsorgeeinrichtung der Rechtsanwaltschaft besteht bereits seit über 125
Jahren und es gibt auch heute noch, trotz aller Absicherungen, immer wieder Schicksalsfälle, in denen die Hülfskasse helfend eingreifen
kann.
Sie finden in dieser Kammermitteilung deshalb auch den Aufruf der Hülfskasse zur Weihnachtsspende. In allen Jahren haben die Kolle-
ginnen und Kollegen großzügig gespendet; ein durchaus beeindruckendes Zeichen von Solidarität mit ihren Kolleginnen und Kollegen.

Ich darf Ihnen an dieser Stelle frohe Weihnachten, ein paar ruhige Tage im Kreise der Familie und alles Gute für das Jahr 2017, vor allen
Dingen Gesundheit, wünschen.

Ihr

Michael Schlüter 
Präsident
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Berufsrecht

Fortbildungsnachweise gem. § 15 FaO für 2016 einreichen

Wir bitten alle Fachanwälte/Fachanwältinnen, die für
das Kalenderjahr 2016 noch keine ausreichende Fort-
bildung gem. § 15 FAO nachgewiesen haben, die Fort-
bildungsnachweise bis zum 31.12.2016 bei der Kam-
mer einzureichen. Die Übermittlung der Nachweise

per Fax 0531/12335-66 oder per Mail a.baese@rak-
braunschweig.de an die Geschäftsstelle reicht aus.

Rechtsanwältin Petra Boeke
Geschäftsführerin

Kammer-ident-Verfahren

Die Rechtsanwaltskammer Braunschweig bietet für
Ihre Mitglieder das Kammer-Ident-Verfahren kosten-
frei an. Zwar wurde der Start des beA, der für den
29.09.2016 geplant war,  nochmals verschoben. Dieje-
nigen, die gleichwohl für den Start gerüstet sein wol-
len und eine beA-Karte Signatur bestellt haben, kön-
nen seit August 2016 das qualifizierte Signaturzertifi-
kat auf die Karte aufladen. Dazu wurden sie von der
Zertifizierungsstelle der Bundesnotarkammer indivi-
duell per E-Mail angeschrieben und informiert. Um
das qualifizierte Signaturzertifikat auf die Karte aufla-
den zu können, ist online ein Antrag zu stellen. Die er-
forderliche signaturrechtliche Identifizierung kann
durch das Notar-Ident-Verfahren oder das Kammer-
Ident-Verfahren erfolgen. 

Wenn Sie das Kammer-Ident-Verfahren wünschen,
vereinbaren Sie dafür telefonisch einen Termin mit
der Geschäftsstelle. Bringen Sie bitte den Antrag auf
Dienstleistung der Zertifizierungsstelle der BNotK und
das Identifizierungsformular ausgedruckt und ausge-
füllt mit sowie Ihren gültigen Personalausweis oder
Ihren Reisepass und eine aktuelle Meldebescheini-
gung (nicht älter als 3 Monate).
Nach erfolgter Identifizierung erhalten Sie eine
elektronische Mitteilung und eine detaillierte Be-
schreibung des Aufladevorgangs. Die notwendige
Software stellt die Zertifizierungsstelle der BNOtK
zur Verfügung. 

Hinweise und empfehlungen  der Bundesnotarkammer
zum Kammerident-Verfahren:

1. Besteller einer beA-Karte Signatur erhalten direkt
nach der Bestellung eine E-Mail mit folgendem In-
halt:

„Sehr geehrte Frau Rechtsanwältin Dr. …,

Sie haben mindestens eine beA-Karte Signatur be-
stellt. Dazu haben wir folgende wichtige Informatio-
nen für Sie:
1. Die beA-Karte Signatur wird mit einem sogenann-
ten qualifizierten Zertifikat ausgestattet, mit dem Sie
qualifizierte elektronische Signaturen erstellen kön-
nen. Das qualifizierte Zertifikat müssen Sie auf Ihre
beA-Karte aufladen. Dazu erhalten Sie noch eine ge-
sonderte Nachricht mit einer genauen Anleitung, so-
bald Ihr qualifiziertes Zertifikat produziert wurde.
2. Bevor Ihr qualifiziertes Zertifikat produziert wer-
den kann, müssen Sie aus signaturrechtlichen Grün-
den einen weiteren Antragsprozess durchlaufen. Sie

können den Antragsprozess bereits jetzt starten, in-
dem Sie auf folgenden Link klicken:
https://beatest.bnotk.de/bestellung/qes/authentica-
tion?token=bU7YchOBfnWwWQzpSfaBHNyslYtM8
N4IUseimWfFmkI9Bcb9Gio6fHzaA3lO_FHn .
3. Sobald Ihnen die beA-Karte Signatur und der PIN-
Brief vorliegt, können Sie den Antragsprozess jeder-
zeit über https://bea.bnotk.de/bestellung starten (un-
ter "Mein Konto" -> "Aufladeverfahren") und sich
mit Ihrer beA-Karte Signatur und Ihrer PIN einlog-
gen.
4. Bitte beachten Sie, dass Sie Ihre beA-Karte Signa-
tur nur zur Erzeugung qualifizierter elektronischer
Signaturen nutzen können, wenn Sie den unter obiger
Ziffer 2. beschriebenen Antragsprozess durchlaufen
haben und das qualifizierte Zertifikat aufgeladen ha-
ben. Einige häufige Fragen und Antworten zum Auf-
ladeverfahren finden Sie unter
https://bea.bnotk.de/faq.html
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Bei Rückfragen wenden Sie sich gerne an unseren
Support unter der E-Mail-Adresse bea@bnotk.de.

Mit freundlichen Grüßen
Zertifizierungsstelle der Bundesnotarkammer“

Das bedeutet, dass Besteller einer beA-Karte Signa-
tur auch ohne Vorliegen der beA-Karte den signatur-
rechtlichen Antrag (online) stellen können, indem sie
auf einen Einmallink (obige Ziffer 2.) klicken. Aller-
dings funktioniert der Einmallink nur solange, wie
die Karte noch nicht (durch den Besteller) empfangs-
bestätigt (und der PIN-Brief produziert) wurde. Es ist
also angezeigt, den Antrag möglichst zeitnah nach
Bestellung zu stellen. Ansonsten muss der Besteller
aus Sicherheitsgründen warten, bis er Karte und PIN
tatsächlich hat.

2. Damit die beA-Karte für noch zu vereidigende Be-
steller möglichst unmittelbar nach Vereidigung (und
Überreichung durch die Rechtsanwaltskammer) ein-
satzbereit ist, benötigt der Besteller die PIN. Die PIN
wird dem Besteller allerdings erst zugesandt nach-
dem er den Erhalt der Karte mittels Klick auf einen
Link bestätigt hat, den wir ihm in einer E-Mail zu-
senden, nachdem die Karte produziert und versandt
wurde. Der Versand dieser E-Mail an die Rechtsan-
waltskammer ist aus technischen Gründen leider
nicht möglich. Um den Erhalt der Karte zu bestäti-
gen, muss der Besteller die Kartennummer eingeben.
Wir empfehlen daher allen Rechtsanwaltskammern, 

- den noch zu vereidigenden Bestellern die Karten-

nummern der an die Rechtsanwaltskammer ge-
sandten beA-Karten mitzuteilen, damit sie den Er-
halt der Karte (in diesem Fall: durch die Rechtsan-
waltskammer) bestätigen können und in der Folge
den PIN-Brief erhalten (der nicht an die Rechtsan-
waltskammer, sondern direkt an den Besteller
geht);

- den noch zu vereidigenden Bestellern von beA-
Karten Signatur gleichzeitig darüber zu informie-
ren, dass sie den Einmallink für den signaturrecht-
lichen Antrag grundsätzlich nicht mehr betätigen
können, sobald sie die Karte empfangsbestätigt ha-
ben, und daher ein Kammerident-Verfahren zur
Vereidigung grundsätzlich nur möglich ist, wenn
der signaturrechtliche Antrag gestellt wurde, bevor
sie die Karte empfangsbestätigt haben. Ansonsten
müssen die Besteller ihre Vereidigung und die
Übergabe ihrer beA-Karte abwarten und können
dann den signaturrechtlichen Antragsprozess über
https://bea.bnotk.de/bestellung starten (unter
"Mein Konto" -> "Aufladeverfahren") und sich
mit ihrer beA-Karte Signatur und Ihrer PIN ein-
loggen.

3. Der erneute Download des Antrags- und Identifizie-
rungsformulars unter https://bea.bnotk.de/bestel-
lung/index.html#/userdata/qes/<Antragsnummer>/do
cuments ist aus Sicherheitsgründen nur nach Anmel-
dung unter „Mein Konto“ mit beA-Karte und PIN
möglich. 

Quelle: Bundesnotarkammer

mehr rechtssicherheit: § 14 BOra soll auch bei Zustellungen von
anwalt zu anwalt gelten
Die 6. Satzungsversammlung bei der Bundesrechtsan-
waltskammer (BRAK) hat in ihrer 3. Sitzung am
21.11.2016 auf eine Entscheidung des Bundesge-
richtshofs (BGH) reagiert, der mit Urteil vom
26.10.2015 (AnwSt (R) 4/15) große Unsicherheit in
der Anwaltschaft verursacht hat. Der BGH hatte ent-
schieden, dass § 14 BORA, anders als von den Rechts-
anwaltskammern vertreten, mangels entsprechender
Satzungskompetenz nicht für Zustellungen von An-
walt zu Anwalt gelten soll. Dies führte zu der miss-
lichen Situation, dass Rechtsanwälte zwar nicht zur
Mitwirkung verpflichtet waren, ihnen eine solche aber
auch nicht verboten war. Sie müssten bei dieser
Rechtslage jeweils im Einzelfall prüfen, ob die Ent-
gegennahme einer Zustellung nicht den Mandantenin-
teressen zuwiderläuft und damit sogar als Parteiverrat
strafbar wäre.

Nach Beratung und Diskussion entschied die Sat-
zungsversammlung daher, auch Zustellungen von An-
walt zu Anwalt ausdrücklich in die Norm aufzuneh-
men. Der Beschluss erging unter der Voraussetzung,
dass der Gesetzgeber eine entsprechende Satzungser-
mächtigung für eine berufsrechtliche Regelung der
Pflichten bei der Zustellung von Anwalt zu Anwalt in
§ 59b Abs. 2 Nr. 8 BRAO-E schafft. Der entsprechen-
de Gesetzesentwurf steht kurz vor seiner Verabschie-
dung durch den Deutschen Bundestag.
„Im Interesse einer geordneten Rechtspflege und da-
mit im Interesse unserer Mandanten bestand im Hin-
blick auf § 14 BORA dringender Handlungsbedarf“,
so Präsident Ekkehart Schäfer. „Durch den Vorratsbe-
schluss haben wir schon jetzt dafür gesorgt, dass die
Berufsordnung nach der anstehenden Verabschiedung
des Gesetzes unmittelbar geändert werden kann.“
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Aus der Arbeit des Vorstandes

gemeinsame Sitzung der Präsidien der rechtsanwaltskammern
Sachsen-anhalt und Braunschweig in tangermünde

Am 08.09.2016 fand auf Einladung der Rechtsan-
waltskammer Sachsen-Anhalt eine gemeinsame Sit-
zung der Präsidien der Rechtsanwaltskammern Braun-
schweig und Sachsen-Anhalt in Tangermünde an der
Elbe statt. Die beiden Kammern kommen in unregel-
mäßigen Abständen etwa alle 2 bis 3 Jahre zu dieser
Arbeitstagung zusammen, um über aktuelle berufspo-
litische Fragen zu diskutieren.

An der Sitzung nahmen Mitglieder der Präsidien so-
wie die Geschäftsführerinnen teil. Auf der Agenda
standen unter anderem die Erfahrungen mit den Zulas-
sungsverfahren der Syndikusrechtsanwälte, die Posi-
tion der Vorstände zur geplanten allgemeinen Fortbil-
dungspflicht der Rechtsanwälte und rechtspolitischen
Vorhaben der Länder.

73. tagung der gebührenreferenten der rechtsanwaltskammern
Kurzbericht

Am 24.09.2016 tagte in Bonn die 73. Tagung der Ge-
bührenreferenten der Rechtsanwaltskammern. Sie be-
fasste sich wiederum eingehend mit notwendigen Än-
derungen des Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes. Die-
se Themen hatte der Ausschuss Rechtsanwaltsvergü-
tung der Bundesrechtsanwaltskammer vorbereitet. 

1. Terminsgebühr nach Nr. 1010 VV RVG
Nachdem sich in der Praxis herausgestellt hatte und
diese Ergebnisse auch in einer Umfrage der Bundes-
rechtsanwaltskammer bestätigt wurden, beschlossen
die Gebührenreferenten einstimmig, dass Änderungs-
bedarf bei der Formulierung der Zusatzgebühr nach
Nr. 1010 RVG bestehe. Sie einigten sich auf die fol-
gende Formulierung:

„Zusatzgebühr in Angelegenheiten, in denen sich
die Gebühren nach Teil 3 richten und mehr als zwei
gerichtliche Termine mit einer Gesamtdauer von
insgesamt mehr als 120 Minuten stattfinden.“

2. Vergütung für die Streitverkündung
Die Gebührenreferenten hielten daran fest, dass die
zusätzliche anwaltliche Tätigkeit im Rahmen einer
Streitverkündung vergütet werden müsse. Sie stellten
als gemeinsame Auffassung fest, dass in § 17 RVG
klarzustellen sei, dass es sich bei dem Auftrag zur
Streitverkündung um eine eigene Angelegenheit han-
delt. 
Damit knüpft der Vorschlag der Gebührenreferenten-
tagung nunmehr an die Angelegenheit an und nimmt

von dem ursprünglich und im Rahmen des 2. KostR-
MoG von DAV und BRAK auch geforderten Gedan-
ken, für die Streitverkündung eine eigene Gebühr im
Teil 1 des Vergütungsverzeichnisses vorzusehen, aus
systematischen Gründen Abstand. 

3. Fiktive Terminsgebühr bei Annahme eines Ver-
gleichsvorschlags im Sozialrecht
Die Gebührenreferenten setzten sich erneut mit dem
Beschluss des LSG Niedersachsen-Bremen vom
20.07.2015, Az. L 7/14 AS 64/14 B, auseinander. Nach
Auffassung des LSG Niedersachsen-Bremen ist ein
schriftlicher Vergleich i. S. d. Anm. zu Nr. 3106 Satz 1
Nr. 2 zweite Alternative VV RVG nur ein gerichtlicher
Vergleich nach § 101 Abs. 1 Satz 2 SGG. Für die An-
nahme eines Teilanerkenntnisses mit nachfolgender
Erledigungserklärung wurde deshalb eine fiktive Ter-
minsgebühr nicht zuerkannt. Die Tagung der Gebüh-
renreferenten hält diese Rechtsprechung des Landes-
sozialgerichts, der sich auch andere Landessozialge-
richte anschließen, weiterhin für nicht vertretbar und
gesetzeswidrig. Sie stellte die folgende gemeinsame
Auffassung fest:

Die Terminsgebühr nach Nr. 1 der Anm. zu Nr. 3106
VV RVG fällt in den dort genannten Verfahren un-
abhängig davon an, ob der schriftliche Vergleich
vor Gericht oder außergerichtlich geschlossen
wurde. Anders lautende Rechtsprechung von Lan-
dessozialgerichten ist mit dem Gesetz nicht verein-
bar.
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4. Regelmäßige Anpassungen des RVG
Im Anschluss an eine Diskussion um die Vor- und
Nachteile regelmäßiger automatischer Anpassungen
des RVG sprachen sich die Gebührenreferenten ein-
stimmig für eine Prüfung einer strukturellen und/oder
linearen Anpassung der Rechtsanwaltsvergütung
durch den Gesetzgeber in jeder Legislaturperiode aus.
Einen Automatismus in der regelmäßigen prozentua-
len Anpassung hielten die Gebührenreferenten auch
aus Praktikabilitätsgründen nicht für sinnvoll. Sie ba-
ten den Ausschuss Rechtsanwaltsvergütung der
Bundesrechtsanwaltskammer, gemeinsam mit dem
Ausschuss RVG und Gerichtskosten des DAV einen
Forderungskatalog mit strukturellen und linearen An-
passungen in Vorbereitung eines 3. KostRMoG zu er-
arbeiten. 

5. Entstehen einer Einigungsgebühr neben der Be-
ratungsgebühr nach § 34 RVG
Immer wieder stellt sich die Frage, ob neben der Bera-
tungsgebühr nach § 34 RVG eine Einigungsgebühr
entstehen kann. Die Gebührenreferenten vertraten ent-
gegen anderslautenden Kommentierungen die Auffas-
sung, dass neben der Beratungsgebühr nach § 34 RVG
eine Einigungsgebühr entstehen kann. Ggf. ist eine
Klarstellung im Gesetz notwendig.

6. Mittelgebühr in straßenverkehrsrechtlichen
Bußgeldsachen
Einige Landgerichte vertreten die Auffassung, dass im
Verfahren über Verkehrsordnungswidrigkeiten dem
Verteidiger grundsätzlich nur ein Anspruch einer Ge-
bühr unterhalb der Mittelgebühr zustehe. Die Gebüh-
renreferenten fassten dazu den folgenden Beschluss: 

Auch in Verkehrsordnungswidrigkeiten-Sachen
sind die Kriterien des § 14 RVG und des § 315 BGB
anzuwenden. Es widerspricht dem geltenden Recht,
dass Gerichte und Rechtsschutzversicherer in die-
sen Angelegenheiten grundsätzlich eine Gebühr
unterhalb der Mittelgebühr ansetzen. Die Bedeu-
tung der Angelegenheit kommt bereits durch die
Staffelung der Gebühren zum Ausdruck.

7. 74. Tagung der Gebührenreferenten
Die 74. Tagung der Gebührenreferenten wird am
18.03.2017 in Freiburg stattfinden. Sie wird sich
schwerpunktmäßig mit den Vorarbeiten für ein 3.
KostRMoG befassen.

Anmerkung der Redaktion:
Für die Rechtsanwaltskammer Braunschweig hat Herr
Rechtsanwalt und Notar Jens Vollmer an der Tagung
teilgenommen.
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Rechtsprechung

BVerfg: einordnung einer Äußerung als Schmähkritik
nur im ausnahmefall

Ein Strafverteidiger hatte gegenüber einem Journalis-
ten eine Staatsanwältin als „dahergelaufen“, „durch-
geknallt“, „widerwärtig“, „boshaft“, „dümmlich“ und
„geisteskrank“ bezeichnet. Der Anwalt war wegen Be-
leidung zu einer Geldstrafe von 70 Tagessätzen zu je
120 Euro verurteilt worden. Hintergrund war die Ver-
tretung eines Beschuldigten in einem Ermittlungsver-
fahren der Staatsanwaltschaft. Gegen den Beschuldig-
ten war ein Haftbefehl erlassen worden. Der Anwalt
hatte die Maßnahmen der Staatsanwaltschaft für un-
gerechtfertigt gehalten.
Das Bundesverfassungsgericht hat die Entscheidun-
gen der Vorinstanzen aufgehoben. Das Gericht sei bei
seiner Verurteilung ohne hinreichende Begründung
vom Vorliegen des Sonderfalls einer Schmähkritik
ausgegangen. Damit habe es die verfassungsrechtlich
gebotene Abwägung von Meinungsfreiheit und Per-
sönlichkeitsrecht unter Berücksichtigung aller Um-
stände des Einzelfalls unterlassen. Hierin liege ein ei-
genständiger verfassungsrechtlicher Fehler. Der Be-
griff der Schmähkritik sei wegen seines die Mei-
nungsfreiheit verdrängenden Effekts von Verfassung

wegen eng zu verstehen. Auch eine überzogene oder
gar ausfällige Kritik mache eine Äußerung für sich ge-
nommen noch nicht zur Schmähung. Die Annahme ei-
ner Schmähung habe wegen des mit ihr typischerweise
verbundenen Unterbleibens einer Abwägung gerade in
Bezug auf Äußerungen, die als Beleidung und damit
als strafwürdig beurteilt werden, ein eng zu handha-
bender Sonderfall zu bleiben.
Die Beachtung dieser verfassungsrechtlichen Vorga-
ben hat das Bundesverfassungsgericht vermisst und
die Sache zur Nachholung der gebotenen Grund-
rechtsabwägung daher zurückverwiesen. Allerdings
betonen die Richter, dass ein Anwalt grundsätzlich
nicht berechtigt sei, aus Verärgerung über von ihm als
falsch angesehene Maßnahmen einer Staatsanwältin
oder eines Staatsanwalts diese gerade gegenüber der
Presse mit Beschimpfungen zu überziehen. Insoweit
müsse sich im Rahmen der Abwägung grundsätzlich
das allgemeine Persönlichkeitsrecht der Betroffenen
durchsetzen.
BVerfG (3. Kammer des Ersten Senats), Beschl. v.
29.06.2016 – 1 BvR 2646/15

BgH: unverzügliche antwortpflicht bei anfragen des mandanten

Eine Erbauseinandersetzungssache gab dem BGH
Anlass, sich mit der Pflicht des Rechtsanwalts nach
§ 11 II BORA zu befassen, Anfragen des Mandan-
ten unverzüglich zu beantworten. Der betroffene
Rechtsanwalt hatte u.a. eine Bitte seiner Mandan-
tin um Erläuterung seiner Vorgehensweise nicht
beantwortet.

Der BGH hat entschieden, dass unmissverständliche
Handlungsanweisungen des Mandanten, die den
Wunsch nach Prüfung oder Erklärung eines bestimm-
ten Sachverhalts durch den Rechtsanwalt zu erkennen
geben, Anfragen i.S.v. § 11 II BRAO sind. Diese habe

er unverzüglich (§ 11 II BORA i.V.m. § 121 I 1 BGB)
zu beantworten, unabhängig davon, ob er sie für un-
wichtig halte. Bei der Prüfung, ob die Reaktion des
Rechtsanwalts im konkreten Fall unverzüglich war,
hat der BGH u.a. die fehlende Eilbedürftigkeit der Sa-
che sowie einen unvorhergesehenen Krankenhausauf-
enthalt des Rechtsanwalts berücksichtigt. Der BGH
führt zudem aus, dass von dem Rechtsanwalt, der eine
Mandatsbeendigung erhalten habe, nicht erwartet wer-
den könne, eine Anfrage weiterhin zu bearbeiten,
wenn der Mandant bereits einen anderen Rechtsanwalt
beauftragt hat.
BGH, Urt. v. 18.07.2016 - AnwZ (Brfg) 22/15
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BgH: Veröffentlichung auf Homepage
keine Publikation im Sinne des § 15 FaO

Der BGH hat in einem Urteil vom 20.06.2016 ent-
schieden, dass ein nur auf der eigenen Homepage ver-
öffentlichter Fachbeitrag keine wissenschaftliche Pu-
blikation sei, mit der ein Fachanwalt gem. § 15 FAO
seine Fortbildungsverpflichtung erfüllen kann.  Eine
Veröffentlichung auf der Homepage sei zwar eine Pu-
blikation, aber keine wissenschaftliche, wie gem. § 15
Abs. 1 FAO gefordert, so der BGH in der Urteilsbe-
gründung. Eine wissenschaftliche Publikation sei
nach herkömmlichem Verständnis eine schriftliche
wissenschaftliche Arbeit, die von einem wissenschaft-

lichen Verlag zur Veröffentlichung angenommen und
veröffentlicht worden ist. Ein Artikel auf der Homepa-
ge sei zwar der Öffentlichkeit auch zugänglich. Er sei
jedoch nicht nachhaltig verfügbar, denn es stehe im
freien Belieben des Homepageinhabers, ihn zu verän-
dern, ohne dies zu kommentieren, oder ganz zu entfer-
nen. Das habe zur Folge, dass er nicht wissenschaft-
lich verwertet werden könne, so die Argumentation
des Senats. 

BGH, Urteil vom 20.06.2016, AnwZ (Brfg) 10/15
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Aktuelles

neue Präsidentinnen
beim landgericht Braunschweig und göttingen

Sowohl beim Landgericht Braunschweig als auch
beim Landgericht Göttingen hat es in den vergange-
nen Wochen einen Wechsel im Präsidentenamt gege-
ben. Am 13.10.2016 wurde der frühere Präsident des
Landgerichts Braunschweig Hubert Böning verab-
schiedet und Eva Moll-Vogel als neue Präsidentin in
ihr Amt eingeführt.
Der Wechsel war erforderlich geworden, weil Herr
Böning ganz kurzfristig als Staatssekretär in das Jus-
tizministerium des Landes Sachsen-Anhalt gewech-
selt war. 
Erfreulich ist, dass eine längere Vakanz an der Spitze
des Landgerichts vermieden werden konnte. Die neue
Präsidentin war lange Jahre am Oberlandesgericht
Celle, zuletzt als Vizepräsidentin, tätig. Die Einfüh-
rungsveranstaltung stand ganz unter dem Zeichen der
zu erwartenden Belastung des Landgerichtsbezirkes
aufgrund der VW-Affäre. Die Kammer, vertreten
durch ihren Präsidenten, wünschte in einem Grußwort
Frau Moll-Vogel viel Kraft, Freude und Erfolg für die
bevorstehenden Aufgaben. Aufgrund der außerordent-
lich motivierten und qualifizierten Mitarbeiter im
Landgerichtsbezirk Braunschweig wird man sich die-
ser Belastung stellen und die Aufgabe auch meistern.
Auch Herrn Böning wünschte unser Präsident viel Er-
folg in seinem neuen Amt, das aufgrund der politi-
schen Konstellationen in Sachsen-Anhalt ebenfalls ein
schwieriges Amt in schwierigen Zeiten ist. 

Am 14.11.2016 wurde der langjährige Präsident des
Landgerichtes Göttingen, Hans-Georg Haase, der den
Braunschweigern noch aus seiner Zeit als Vizepräsi-
dent des Oberlandesgerichtes Braunschweig bekannt
ist, verabschiedet.
Auch  hier war die Kammer durch ihren Präsidenten
mit einem Grußwort vertreten. Alle Redner betonten
die besondere Verbundenheit von Herrn Haase zum
Standort Göttingen. Die Bewältigung der Belastungen
durch die Prozesse gegen die Göttinger Gruppe sei
nicht zuletzt der Verdienst des scheidenden Präsiden-
ten gewesen.
Die neue Präsidentin, Frau Immen, übernehme des-
halb ein gut aufgestelltes Landgericht mit motivierten
Mitarbeitern. 
Frau Gabriele Immen war seit 1991 am Landgericht
Hannover tätig, zuletzt ab 2014 als Leitende Ministe-
rialrätin im Niedersächsischen Justizministerium und
ist – wie auch Frau Moll-Vogel - in Hannover wohn-
haft. Besonders hervorgehoben wurde bei Frau Immen
ihre kommunikative Art und ihre außerordentliche
Verlässlichkeit. Der Präsident unserer Kammer über-
brachte die Grüße der Rechtsanwalts- und Notarkam-
mer Braunschweig und wünschte Herrn Haase für sei-
nen Ruhestand alles Gute sowie Frau Immen allseits
eine gute Hand in ihrem neuen verantwortungsvollen
Amt. 
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Besonderes elektronisches anwaltspostfach: endlich geht’s los!
Berlin, 28.11.2016

Das besondere elektronische Anwaltspostfach (beA)
ist heute in Betrieb gegangen. Die Bundesrechtsan-
waltskammer (BRAK) hat damit das zukunftsweisen-
de Kommunikationssystem gestartet, mit dem künftig
alle zugelassenen Rechtsanwältinnen und Rechtsan-
wälte am elektronischen Rechtsverkehr mit den Ge-
richten teilnehmen werden. „Wir sind sehr froh, dass
alle rechtlichen Hindernisse nun aus dem Weg ge-
räumt werden konnten“, so Präsident Ekkehart Schä-
fer.

Wann das beA starten darf, war zunächst unklar (s. PE
Nr. 10/2016 v. 27.09.2016 und PE Nr. 12/2016 v.
29.09.2016). Erst am 25.11.2016 hob der AGH Berlin
zwei einstweilige Anordnungen auf, die die Inbetrieb-
nahme des beA vorübergehend verhinderten. Erwirkt
hatten sie zwei Rechtsanwälte aus Berlin und Köln.
Sie waren der Ansicht, dass die BRAK die für sie ein-
gerichteten Postfächer nicht ohne ihre ausdrückliche
Zustimmung zum Empfang freischalten dürfe. Weil

die Sicherheitsarchitektur des beA eine Freischaltung
einzelner Postfächer nicht zulässt, konnte das gesamte
System nicht starten. Zwischenzeitlich hat das
Bundesministerium der Justiz und für Verbraucher-
schutz in der Rechtsanwaltsverzeichnis- und -post-
fachverordnung klargestellt, dass die BRAK verpflich-
tet ist, das beA für alle Rechtsanwältinnen und Rechts-
anwälte empfangsbereit einzurichten. Eine Verpflich-
tung, das beA zu nutzen, sieht die Verordnung aller-
dings erst ab dem 01.01.2018 vor. Dies genügte dem
AGH. Bereits am 28.09.2016 wies er deshalb den An-
trag eines weiteren Rechtsanwalts zurück, der eben-
falls eine einstweilige Anordnung gegen das beA hatte
erwirken wollen (s. PE Nr. 11/2016 v. 28.09.2016).

„Wir sind stolz, dass wir diesen so wichtigen Baustein
für den elektronischen Rechtsverkehr jetzt auf den
Weg gebracht haben“, resümiert Schäfer. „Endlich
kann nun der notwendige technische Fortschritt in das
Rechtswesen Einzug halten.“
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irrtümer und mythen zum bea – eine aufklärung
Rechtsanwalt Christopher Brosch und

Rechtsanwältin Dr. Tanja Nitschke, Mag. rer. publ., BRAK, Berlin

Berlin, 18.10.2016 (BRAK-Magazin Heft 5/2016)

Manches ist vor dem Start des besonderen elektroni-
schen Anwaltspostfachs (beA) seinen künftigen Nutze-
rinnen und Nutzern noch nicht ganz klar. Verständlich,
schließlich konnte man das beA noch nicht selbst aus
probieren. So entstanden aber Vorstellungen vom beA,
die nicht ganz zutreffen. Die häufigsten solcher Irrtü-
mer und Mythen sollen im Folgenden entzaubert wer-
den.

Mit dem beA können E-Mails an beliebige Emp-
fänger versandt werden.
Nein. Nachrichten aus dem beA funktionieren tech-
nisch anders als E-Mails. beA-Nachrichten können
nur innerhalb der vom Elektronischen Gerichts- und
Verwaltungspostfach (EGVP) bekannten Kommuni-
kationsinfrastruktur ausgetauscht werden. Sie können
aber per E-Mail z. B. an Mandanten weitergeleitet
werden, nachdem man sie exportiert hat. Mit Mandan-
ten kann künftig unmittelbar über das beA kommuni-
ziert werden, wenn sie ein EGVP-Bürgerpostfach ein-
gerichtet haben.

Niemand außer dem Inhaber kann auf das beA-
Postfach zugreifen.
Ja und nein: Der Postfachinhaber kann Benutzer mit
unterschiedlich weitgehendem Zugriff auf sein Post-
fach anlegen: Von der bloßen Postfachübersicht über
das Versenden von Nachrichten bis zur Vergabe von
Berechtigungen für andere Benutzer. Nicht-anwaltli-
che Benutzer benötigen eine beA-Karte Mitarbeiter
oder ein beA-Softwarezertifikat. Für einen neuen Be-
nutzer wird automatisch ein Code zur Erstregistrie-
rung im beA generiert. Die Berechtigungen kann der
Inhaber jederzeit erweitern oder entziehen.

Nach der Erstregistrierung kann man das beA
auch per Smartphone nutzen.
Ja und nein: Ein voller Zugriff auf das beA ist per
Smartphone technisch nicht möglich, denn die Ende-
zu-Ende-Verschlüsselung kann derzeit nur über einen

Computer erfolgen. Allerdings können mit einem
Smartphone Benachrichtigungen über Aktivitäten
innerhalb des beA-Accounts per E-Mail empfangen
werden, etwa über eingegangene Nachrichten. Solche
Benachrichtigungs-E-Mails enthalten aber keine sen-
siblen Daten, sondern lediglich den Hinweis, dass eine
bestimmte Aktivität erfolgt ist.

Der Absender wird informiert, falls der beA-Emp-
fänger abwesend ist.
Nein. Automatische Abwesenheits-Notizen, wie sie
von E-Mail-Programmen bekannt sind, können im
beA nicht eingerichtet werden. Wer abwesend ist, kann
sich aber per E-Mail über Nachrichteneingänge infor-
mieren lassen und zudem Vertretern oder Kanzleimit-
arbeitern für die Zeit seiner Abwesenheit eine Lesebe-
rechtigung erteilen, um keine wichtigen Informationen
zu versäumen.

Mit der Einführung des beA gelten neue Regeln für
die Zustellung gegen Empfangsbekenntnis.
Nein. Die Einführung des beA ändert nichts an den
Vorschriften über die Zustellung gegen Empfangsbe-
kenntnis. Ab 2018 ändert sich lediglich die Form des
Empfangsbekenntnisses, sofern elektronisch zugestellt
wurde: Das Empfangsbekenntnis wird dann als struk-
turierter Datensatz in maschinenlesbarer Form an das
Gericht zurückgesandt. Ein wichtiger Punkt bleibt
aber unverändert: Rechtsanwältinnen und Rechtsan-
wälte entscheiden auch weiterhin willentlich über die
Abgabe des Empfangsbekenntnisses.
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azubis dringend gesucht- Schülerpraktika als einstieg
RAK Braunschweig bereitet Ausbilder- Liste für Schulen vor

Bilden Sie aus? Wollen Sie ausbilden? Wenn ja, wie
finden Sie geeignete Auszubildende? Auf der Liste der
10 beliebtesten Ausbildungsberufe findet sich die/der
Rechtsanwalts (und Notariats-)fachangestellte nicht,
die Serie „Liebling Kreuzberg“ wurde auch zuletzt
1998 gesendet. Zumeist sind es Empfehlungen aus
dem Bekannten- oder Verwandtenkreis, über die ein
Kontakt zum Berufsbild entsteht. Das scheint aber of-
fensichtlich nicht mehr so gut zu funktionieren wie in
der Vergangenheit. Die Zahl der Interessenten und der
Ausbildungsverträge ist jedenfalls konstant rückläu-
fig.

In dieser Situation können Schülerpraktikanten von
heute die Auszubildenden von morgen sein. Schüler-
betriebspraktika sind eine gute Möglichkeit, ein an-
schauliches Bild von der beruflichen Wirklichkeit im
Anwalts- und Notariatsbüro zu vermitteln. Sie zeigen,
wie Ihre Kanzlei funktioniert und welche Aufgaben in
diesem Berufsbild warten. Darüber hinaus erleichtern
sie die berufliche Orientierung der Jugendlichen, weil
sie Vieles vermitteln, was in der Schule zu kurz

kommt. Die Voraussetzung dafür ist allerdings, dass
die Praktika systematisch vorbereitet, durchgeführt
und nachbereitet werden.

Hier liegt eine Chance, sich als Arbeitgeber zu präsen-
tieren und umgekehrt mögliche Bewerber/innen über
einen Zeitraum von drei Wochen kennen zu lernen.

Viele Schulen suchen nach Praktikumsplätzen, die
Frage ist, wie der Kontakt hergestellt werden kann.
Die Rechtsanwaltskammer möchte den Schulen (auch
Haupt- und Realschulen) entsprechende Listen von
Kanzleien aus dem näheren Umkreis zur Verfügung
stellen, die Praktikumsplätze anbieten.

Sofern Sie Schülerpraktika anbieten möchten,
wenden Sie sich bitte an die Geschäftsstelle der
Kammer, Frau A. Bäse (abaese@rak-braun-
schweig.de).

RA Christoph Höxter

Warnung vor Betrugsmasche gegen anwälte mit gefälschten Schecks

Eine gezielt gegen Rechtsanwältinnen und Rechtsan-
wälte gerichtete Betrugsmasche tauchte in den letzten
Wochen auf. Angebliche Darlehensverbindlichkeiten
aus den USA oder Kanada, auf die deutsches Recht an-
wendbar sein soll, sollen beigetrieben werden. Die an-
geblichen Schuldner übersenden in der Regel rasch ei-
nen Scheck zur Begleichung ihrer Verbindlichkeit.
Wird die beigetriebene Summe an den Mandanten aus-
gekehrt, platzt der Scheck, denn Schecks aus den USA
oder Kanada können bis zu zwei Jahre lang rückbe-
lastbar sein. Daher wird eindringlich empfohlen, über
Scheckgeld erst dann zu verfügen, wenn die Bank
nicht nur den Scheckbetrag gutgeschrieben, sondern

auch - auf Nachfrage - die wirksame Einlösung bestä-
tigt hat. Folgende Indizien sollten bei Beitreibungs-
mandaten misstrauisch machen: Unpersönlicher Erst-
kontakt, Nutzung anonymer E-Mail-Dienste (z.B. hot-
mail.com, gmail.com), schnelle Zahlungsbereitschaft
des angeblichen Schuldners.

Kollegen und Kolleginnen, die Strafanzeige erstatten,
werden gebeten, diese in Kopie an den Geldwäschebe-
auftragten der BRAK, RA Frank Johnigk
(johnigk@brak.de), zu senden; dieser berät auch zum
Umgang mit der Betrugsmasche.
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10. Karikaturpreis geht an greser & lenz

Die Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK) hat am
3.11.2016 den 10. Karikaturpreis der deutschen An-
waltschaft an Achim Greser und Heribert Lenz (Greser
& Lenz) verliehen. Das Karikaturistenduo wurde be-
kannt durch seine Arbeiten für die Titanic, Frankfurter
Allgemeine Zeitung, Frankfurter Allgemeine Sonn-
tagszeitung, stern und FOCUS. Getreu ihrem Motto
"Jeder Krieg hat seine Opfer, das gleiche gilt für den
guten Witz" nehmen die beiden in Aschaffenburg le-
benden Künstler mit spitzer Tuschefeder Politik,
Sport, Religion und allgemeines Zeitgeschehen aufs
Korn. Die anlässlich der Preisverleihung exklusiv für
die BRAK gezeichnete Karikatur "Digitale Persön-
lichkeit", auf der ein Milchbauer im Kuhstall von ei-
nem IT-Berater heimgesucht wird, konfrontiert den
Betrachter mit der provokanten Frage: "Gibt es ein
Entrinnen vor dem Fluch der neuen Welt?".

Die Karikatur "Digitale Persönlichkeit" ist als Kunst-
druck in einer limitierten Auflage von 200 Stück bei
der BRAK erhältlich (bestellungen@brak.de).

Foto: BRAK
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Mitteilungen

Kammerversammlung 2017 

Wir bitten Sie, sich schon jetzt den Termin für die
nächste Kammerversammlung zu notieren.

Diese findet am Mittwoch, den 05.04.2017 um 15:00
Uhr im Kongresssaal der IHK – Eingang über die
Freitreppe am Altstadtmarkt -  statt. 

Im nächsten Jahr finden in der Kammerversammlung
turnusgemäß wieder Vorstandswahlen statt. Da min-
destens ein Braunschweiger Kollege aus Altersgrün-
den nicht zur Wiederwahl zur Verfügung steht, würden
wir Sie gerne für eine Mitarbeit im Vorstand gewin-
nen. Das neue Vorstandsmitglied sollte ebenfalls aus
Braunschweig kommen. Bitte überlegen Sie, ob Sie
sich nicht auch ehrenamtlich für die Kollegenschaft

engagieren möchten. Wir würden uns über Ihre Bereit-
schaft freuen. 

Derzeit ist der Bezirk Helmstedt nicht im Vorstand
vertreten, so dass wir auch gerne Verstärkung aus
Helmstedt oder Umgebung hätten. 

Wenn Sie dazu Fragen haben, wenden Sie sich gerne
an die Geschäftsführerin, Rechtsanwältin Petra Boeke,
die Sie telefonisch in der Geschäftsstelle unter der Nr.
0531/12335-33 erreichen können. 

Die Einladung zur Kammerversammlung erfolgt in
der nächsten Kammermitteilung.

automatisiertes mahnverfahren:
auswirkungen durch die einführung des bea
Rechtsanwalt Christopher Brosch, BRAK, Berlin

Berlin, 18.10.2016 (BRAK-Magazin Heft 5/2016)

Hintergrund
Bereits seit Jahrzehnten besteht im Mahnverfahren die
Möglichkeit, Mahnanträge „in einer nur maschinell
lesbaren Form“ zu übermitteln (§ 690 III ZPO), „wenn
diese dem Gericht für seine maschinelle Bearbeitung
geeignet erscheint.“ Seit Dezember 2008 dürfen
Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte sowie regis-
trierte Personen nach § 10  I  1 Nr.  1 RDG (Inkasso-
dienstleister) Mahnanträge nur noch in dieser Form
einreichen.
Für das maschinelle Mahnverfahren sind von der Jus-
tiz Webseiten unter https://www.online-
mahnantrag.de/ eingerichtet worden. Neben dem soge-
nannten Barcode-Verfahren, bei dem der Antrag nicht
elektronisch, sondern als Barcode versandt wird, kann
der Mahnantrag auch als elektronischer Datensatz, als

EDA-Datei, an das Mahngericht übermittelt werden.
Dies geschieht bei den auf den Webseiten so bezeich-
neten Verfahrensweisen „Versand per Internet“,
„Download zum Individualversand“ und „Elektroni-
scher Datenaustausch“. Auf den genannten Webseiten
stehen zudem Folgeanträge – Anträge auf Neuzustel-
lung, Vollstreckungsbescheidantrag, Widerspruch –
für das Mahnverfahren im Barcode-Verfahren sowie
zum Download neben dem Mahnantrag zur Verfü-
gung.

Wechsel zum beA
Die elektronische Übermittlung erfolgt bislang per
EGVP. Das besondere elektronische Anwaltspostfach
(beA) ist Teil der EGVP-Infrastruktur. Es kann ebenso
wie EGVP-Postfächer zur Teilnahme am elektroni-
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schen Datenaustausch im automatisierten Mahnver-
fahren verwendet werden. Über das beA können Nach-
richten mit dem Nachrichtentyp „Mahn-Antrag“ und
der Datei mit den Mahnantragsdaten (EDA-Datei) als
Anhang an das zuständige Mahngericht versandt wer-
den – hierfür ist der „Download zum Individualver-
sand“ zu wählen. Spezielle Fachanwendungen werden
daneben über eine von der BRAK bereitgestellte
Schnittstelle auf das beA zugreifen können.
Die Umstellung auf das beA hat grundsätzlich keine
Auswirkungen auf eine bereits erteilte Kennziffer –
die „Kundennummer des Mahngerichts“ – für das
automatisierte Mahnverfahren. Rechtsanwältinnen
und Rechtsanwälte, die nach Einführung des beA erst-
mals am elektronischen Datenaustausch im automati-
sierten Mahnverfahren teilnehmen möchten, beantra-
gen eine Kennziffer und die Zulassung zum elektroni-
schen Datenaustausch wie bisher. Ein erteiltes SEPA-
Mandat bleibt von einem Wechsel zu beA unberührt.
Grundsätzlich sendet das Gericht Nachrichten auf dem
elektronischen Weg zurück, auf dem der Antragsteller
bzw. der Prozessbevollmächtigte Anträge gestellt hat.
Solange die Rechtsanwältin oder der Rechtsanwalt das
EGVP zur Antragstellung nutzt, erhält sie oder er
Nachrichten ins EGVP-Postfach. Auch nach Einfüh-
rung des beA kann das bisherige EGVP-Postfach vor-
übergehend weiter genutzt werden. Bis zum 1.1.2018
wird der EGVP-Classic-Client (EGVP-Installer) auf
http://www.egvp.de zum Download bereitstehen; der
Anwendersupport für das EGVP wird aber mit Ablauf
des Jahres 2016 enden. Erst wenn der Nutzer den
Übermittlungsweg zum Gericht wechselt und das beA

zur Einreichung eines Mahnantrags nutzt, stellt auch
das Gericht den Übermittlungsweg um. Dies gilt für
das beA ebenso wie für andere, künftig eröffnete
Übermittlungswege, wie etwa DE-Mail.
Bislang versenden Mahngerichte ausgehende Nach-
richten entsprechend der im automatisierten Mahnver-
fahren zugewiesenen Kennziffer. Das beA wird jedoch
unabhängig von dieser Kennziffer für jede Rechtsan-
wältin und jeden Rechtsanwalt eingerichtet. Der Ver-
sand wird daher von der Justiz einzelverfahrensbezo-
gen umgestellt werden. Das bedeutet, dass Rechtsan-
wältinnen und Rechtsanwälte unter Umständen zur
gleichen Zeit Nachrichten des Mahngerichts auf unter-
schiedlichen Übermittlungswegen bekommen können,
weil in den Verfahren noch unterschiedliche Kommu-
nikationswege hinterlegt sind. Zudem kann es nach
Auskunft der Justiz vorkommen, dass die bislang auf-
steigend fortgeschriebenen EDA-IDs lückenhaft oder
nicht mehr in aufsteigender Reihenfolge ausgeliefert
werden.

Auswirkungen für die Praxis
Kolleginnen und Kollegen ist daher zu raten, ein bis-
her für das automatisierte Mahnverfahren verwendetes
EGVP-Postfach zumindest so lange auf Eingänge zu
überwachen, bis sämtliche Mahnverfahren, in denen
das EGVP-Postfach zur Übermittlung des Mahnan-
trags oder anderer Nachrichten verwendet wurde, voll-
ständig abgeschlossen wurden. Das EGVP-Postfach
sollte danach gelöscht werden oder, wenn es nicht ge-
löscht werden kann, weiterhin auf Nachrichteneingän-
ge überwacht werden.

automatisiertes mahnverfahren

Basierend auf Informationsschreiben des Justizminis-
teriums Baden-Württemberg hat der Ausschuss
Elektronischer Rechtsverkehr der BRAK die nachfol-
genden Hinweise erarbeitet.

Auswirkungen durch die Einfu� hrung des beA
Das besondere elektronische Anwaltspostfach (beA)
ist Teil der bereits vorhandenen EGVP-Infrastruktur.
Es kann ebenso wie EGVP-Postfächer zur Teilnahme
am elektronischen Datenaustausch (EDA) im automa-
tisierten Mahnverfahren verwendet werden.
Grundsätzlich erhält der Antragsteller bzw. dessen
Prozessbevollmächtigter Nachrichten des Gerichts auf
demjenigen elektronischen Weg zurück, auf dem der
Antragsteller bzw. der Prozessbevollmächtig-te Anträ-
ge gestellt hat. Solange der Nutzer wie bisher das
EGVP zur Antragstellung nutzt, erhält er seine Nach-

richten in sein EGVP-Postfach. Auch nach Einführung
des beA kann das bisherige EGVP-Postfach vorüber-
gehend weiter genutzt werden. Bis zum 01.01.2018
wird der EGVP-Classic-Client (EGVP-Installer) auf
http://www.egvp.de zum Download bereitstehen; der
Anwendersupport für EGVP wird mit Ablauf des Jah-
res 2016 enden.
Erst wenn der Nutzer den Übermittlungsweg zum Ge-
richt wechselt und das beA zur Einreichung eines
Mahnantrags nutzt, stellt auch das Gericht den Über-
mittlungsweg um (dies gilt für das beA ebenso wie für
andere, künftig eröffnete Übermittlungswege, wie
etwa DE-Mail). Da die bisherige Ausgangssteue-rung
bei den Mahngerichten an die Kennziffer gebunden
ist, das beA aber unabhängig davon zuge-wiesen wird,
muss die Steuerung der Ausgänge einzelverfahrensbe-
zogen umgestellt werden.
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Das bedeutet, dass:
• Rechtsanwälte unter Umständen an einem Tag

mehrere Nachrichten des Mahngerichts auf unter-
schiedlichen Übermittlungswegen bekommen
können, weil in den anhängigen Verfahren unter-
schiedliche Eingangswege des jeweils letzten
Eingangs hinterlegt sind und

• es vorkommen kann, dass die seither aufsteigend
bezeichneten EDA-IDs lückenhaft oder nicht
mehr in aufsteigender Reihenfolge ausgeliefert
werden.

Kolleginnen und Kollegen ist daher zu raten, ein bis-
her für das automatisierte Mahnverfahren verwen-de-
tes EGVP-Postfach zumindest so lange auf Eingänge
zu überwachen, bis sämtliche Mahnverfahren, in dem
das EGVP-Postfach zur Übermittlung des Mahnan-
trags oder anderer Nachrichten ver-wendet wurde, ab-
geschlossen wurden. Das EGVP-Postfach sollte da-
nach deaktiviert werden oder weiterhin auf Nachrich-
teneingänge überwacht werden.

Die Umstellung auf beA hat grundsätzlich keine Aus-
wirkungen auf eine bereits erteilte Zulassung zum
elektronischen Datenaustausch (EDA) im automati-
sierten Mahnverfahren. Rechtsanwälte, die nach Ein-
führung des beA erstmals am EDA im Automatisierten
Mahnverfahren teilnehmen möchten, beantragen eine
Kennziffer und die Zulassung zum EDA wie bisher.
Ein erteiltes SEPA-Mandat bleibt von einem Wechsel
zu beA unberührt.

Download von www.Online-Mahnantrag.de

Für auf dem Portal www.Online-Mahnantrag.de er-
stellte Mahnanträge wurde eine Download-Variante
zur Verfügung gestellt. Der Nutzer kann den Mahnbe-
scheidsantrag auf seinen Rechner herunterladen und

von dort auf jedem zugelassenen Kommunikations-
weg an das Mahngericht übermitteln. Zugelassene
Kommunikationswege sind das beA, EGVP und ande-
re OSCI-gestützte Kommunikationsformen. Eine
Übermittlung via E-Mail ist nicht zugelassen. Die Da-
tei, die erzeugt und heruntergeladen werden kann, ent-
spricht im Format den jeweils aktuellen Konditionen
für den elektronischen Datenaustausch und erfüllt da-
mit die Anforderungen an die maschinelle Lesbarkeit.
Wer die Antragsdaten in lesbarer Form für seine
Unterlagen benötigt, kann diese aus der „MB-Antrag
Übersicht“ heraus drucken. Die Übersicht wird beim
Erstellen des Antrags automatisch durchlaufen. Wich-
tig ist, dass heruntergeladene Anträge nicht editiert
werden dürfen, da anderenfalls die Datenintegrität
verloren geht. Müssen nach dem Download Antrags-
daten geändert werden, muss ein neuer Antrag erstellt
und heruntergeladen werden. Die neue Funktion findet
sich im Online-Mahnantrag unter „Drucken/ signie-
ren“, dort unter „EDA-Download“.

Ferner wurden auf dem Portal www.Online-Mahnan-
trag.de Barcode- und Download-Varianten für die Fol-
geanträge im Mahnverfahren bereitgestellt (Antrag auf
Erlass des Vollstreckungsbescheids, Antrag auf Neu-
zustellung des Mahn- oder Vollstreckungsbescheids
und Widerspruch). Damit können auch diese Anträge
maschinell lesbar erstellt und auf jedem zugelassenen
Kommunikationsweg elektronisch an das Mahngericht
übermittelt werden. Die Barcode-Varianten garantie-
ren ferner, dass auch im Fall des vorübergehenden
Ausfalls der elektronischen Kommunikationsstruktu-
ren die Anträge im Mahnverfahren in maschinell les-
barer Form erstellt werden können.

(Aktualisiert am: 24.08.2016)
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mehr rechtsanwältinnen, mehr Partnerschaftsgesellschaften
und mehr Fachanwaltschaften

Die Zahl der zugelassenen Rechtsanwältinnen und
Rechtsanwälte stieg zum Stichtag 01.01.2016 im Ver-
gleich zum Vorjahr nur noch um 0,16 % an. Deutlicher
stieg dagegen der Frauenanteil: 33,87 % der Anwalt-
schaft sind nun Rechtsanwältinnen, das bedeutet eine
Zunahme von rund 1 % gegenüber dem Vorjahr.
Noch stärker ist der Anstieg bei den Rechtsanwaltsge-
sellschaften. Hervorzuheben ist vor allem, dass es um
7,67 % mehr Partnerschaftsgesellschaften gibt als im
Vorjahr. Insgesamt sind nun 4.001 Partnerschaftsge-

sellschaften verzeichnet, davon 1.402 mit beschränk-
ter Berufshaftung.
Wie in den vorangegangenen Jahren hat auch die Zahl
der verliehenen Fachanwaltstitel weiter zugenommen.
Insgesamt 53.629 Rechtsanwältinnen und Rechtsan-
wälte dürfen nun einen Fachanwaltstitel führen; der
Fachanwaltsanteil unter den zugelassenen Rechtsan-
wältinnen und Rechtsanwälten stieg damit auf 26,19
%. 9.925 Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte füh-
ren zwei oder sogar drei Fachanwaltstitel.

große mitgliederstatistik zum 01.01.2016
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Fachanwaltstatistik
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Justizministerium veröffentlicht die Verteilung
sämtlicher geldauflagen aus ermittlungs- und Strafverfahren
Niewisch-Lennartz: „Wir stärken die Transparenz bei den Entscheidungen der Justiz.“

Das Niedersächsische Justizministerium veröffentlicht
künftig einmal jährlich alle Zuweisungen von Geld-
auflagen aus Ermittlungs-, Straf- und Gnadenverfah-
ren. Auf der Internetseite des Niedersächsischen Jus-
tizministeriums ist einsehbar, wohin die Gelder flie-
ßen. Veröffentlicht werden neben der gemeinnützigen
Einrichtung, die bedacht wird, die Höhe der Geldauf-
lage sowie die Staatsanwaltschaft oder das Gericht,
das die Geldauflage zuweist.

Justizministerin Antje Niewisch-Lennartz: „Mir liegt
eine stärkere Transparenz bei den Entscheidungen der
Justiz am Herzen. Eine offene Kommunikation der
Entscheidungsprozesse beugt Missverständnissen vor
und stärkt das Ansehen der Justiz.“

Die Auflistung der zugewiesenen Geldauflagen findet
sich unter folgendem Pfad:
www.mj.niedersachsen.de  Themen  Strafrecht
und Soziale Dienste  Geldauflagen aus Ermittlungs-
und Strafverfahren
http://www.mj.niedersachsen.de/startseite/geldaufla-
gen_aus_ermittlungs_und_strafverfahren/justizminis-
terium-veroeffentlicht-die-verteilung-saemtlicher-
geldauflagen-aus-ermittlungs--und-strafverfahren--
147660.html

Hintergrund:
Statt eine Verurteilung anzustreben, können Staatsan-
waltschaften und Gerichte das Strafverfahren einstel-
len und dem Beschuldigten gleichzeitig eine Geldauf-
lage erteilen. Nach dem Gesetz ist dies nur möglich,
wenn zum einen die Auflage geeignet ist, das öffentli-
che Interesse an der Strafverfolgung zu beseitigen, und
wenn zum anderen die Schuld des Täters gering ist.
Als Bewährungsauflage kommt die Zahlung einer
Geldauflage ebenfalls in Betracht. Die gezahlten Auf-
lagen kommen nach dem Gesetz gemeinnützigen Ein-
richtungen zu Gute. Welche gemeinnützige Einrich-
tung das Geld erhält, entscheiden die Richter und
Staatsanwälte.

Bisher hat sich das Niedersächsische Justizministe-
rium einmal jährlich über die Summe der Zuweisun-
gen unterrichten lassen sowie über die Einrichtungen,
die eine Zuwendung von mehr als 7.500 EUR erhalten
haben.
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team der uni Hamburg gewinnt den Soldan moot
Jury hebt das hohe niveau dieses studentischen Wettbewerbs hervor

Das Team der Universität Hamburg I hat in diesem
Jahr den Soldan Moot Court gewonnen. Manfred
Wissmann, Vorsitzender der Soldan Stiftung, über-
reichte Jonas Benedikt Böhme, Louisa Kersten, Lean-
der Thullner und Maurus Wollensak den Soldan-Preis
für die beste mündliche Verhandlung in diesem stu-
dentischen Wettbewerb zum anwaltlichen Berufsrecht.
In dem spannenden Finale, das im großen Schwurge-
richtssaal des Landgerichts Hannover stattfand, setz-
ten sie sich gegen das Team I der Bucerius Law School
durch. „Es war ein knappes Ergebnis. Alle Teams ha-
ben in der Vor- und Finalrunde bereits auf einem sehr
hohen Niveau verhandelt“, resümierte Prof. Dr. Chris-
tian Wolf, Leiter des Instituts für Prozess- und An-
waltsrecht (IPA) in Hannover und zuständig für die
wissenschaftliche und organisatorische Durchführung
des Wettbewerbs.

Die beste mündliche Leistung in der Vorrunde zeigten
punktgleich Karim Michael Füglein aus dem Team II
der Universität Hannover und Fabian Kritzler aus dem
Team I der Bucerius Law School. Beide erhielten da-
für den Preis des Deutschen Juristen-Fakultätentages.
Die Preise für den besten Klägerschriftsatz der
Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK) sowie für den
besten Beklagtenschriftsatz des Deutschen Anwaltver-
eins (DAV) gewannen jeweils die Teams I und II der
Bucerius Law School. Sie war wie mehrere Univer-
sitäten gleich mit zwei Teams zum Soldan Moot Court
angetreten. Im vierten Jahr seines Bestehens erfreut
sich dieser studentische Wettbewerb einer immer grö-
ßeren Beliebtheit: Insgesamt haben 32 Teams aus 20
Universitäten teilgenommen, eine Steigerung von 68
Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Ziel der Veranstaltung ist es, das Verständnis der Stu-
dierenden für den Anwaltsberuf und berufsrechtliche

Fragestellungen in einem praktischen Kontext zu stär-
ken. Anhand eines fiktiven Falles simulieren die Teil-
nehmer ein Gerichtsverfahren. Sie analysieren als Klä-
ger und Beklagte den Fall, würdigen Beweismittel,
setzen sich mit den Argumenten des Gegners ausein-
ander und müssen schließlich in der mündlichen Ver-
handlung das Gericht von ihrer Position überzeugen.
In diesem Jahr setzten sich die Studierenden neben
klassischen juristischen Problemen auch mit den Fra-
gen der Unabhängigkeit des Syndikusrechtsanwalts
auseinander – ein hochaktuelles Thema, da die gesetz-
lichen Regelungen erst Anfang des Jahres in Kraft ge-
treten sind.

Für das Team Hamburg I als Gewinner des Soldan
Moots gab es in diesem Jahr noch eine besondere Be-
lohnung. Im Auftrag von Soldan-Geschäftsführer
René Dreske lud Stiftungsvorstand Wissmann die Ge-
winner zum Anwaltszukunftskongress ein. Diese Ta-
gung, die sich mit den Herausforderungen der Digita-
lisierung auf dem Rechtsberatungsmarkt beschäftigt,
veranstaltet Soldan gemeinsam mit Wolters Kluwer
Deutschland im nächsten Jahr zum zweiten Mal. Aber
auch den anderen Preisträger wird ein besonderer Ein-
blick in die anwaltliche Tätigkeit ermöglicht. So lädt
die BRAK die Gewinner des besten Klägerschriftsat-
zes nach Berlin zu ihrem
International Lawyers Forum, der DAV die Gewinner
für die beste Klageerwiderung zum nächsten Anwalts-
tag nach Essen und der Deutsche Juristen-Fakultäten-
tag die Gewinner des Preises für das beste Plädoyer zu
einer Reise in das rechtspolitische Berlin ein.
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Verordnung über die aus- und Fortbildung von zertifizierten mediatoren
(Zertifizierte-mediatoren-ausbildungsverordnung – ZmediatausbV)
Rechtsanwältin Jennifer Witte, BRAK, Berlin

Berlin, 05.09.2016

Hier: Verkündung im Bundesgesetzblatt
Bezug: 40/2014 v. 03.02.2014, 203/2014 v. 22.05.2014 und 227/2014 v. 02.06.2014

Anlagen:
1. BGBl. I 2016, 1194
2. BRAK-Stellungnahme Nr. 18/2014, Mai 2014
3. Anlage Link

Sehr geehrte Damen und Herren Kolleginnen und Kollegen,

anbei erhalten Sie die Verordnung über die Aus- und Fortbildung von zertifizierten Mediatoren (Zertifizierte-
Mediatoren-Ausbildungsverordnung – ZMediatAusbV) vom 21.08.2016, die im Bundes-gesetzblatt am
31.08.2016 verkündet worden ist. Diese wird nach einer Übergangsfrist von einem Jahr am 01.09.2017 in Kraft
treten.

Die Zertifizierte-Mediatoren-Ausbildungsverordnung ergeht auf Grundlage der Verordnungs-ermächtigung des
Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV) nach § 6 MediationsG, nähere Bestimmun-
gen über die Ausbildung zum zertifizierten Mediator und über die Fortbildung des zertifizierten Mediators so-
wie Anforderungen an Aus- und Fortbildungseinrichtungen zu erlassen.

Das BMJV hatte bereits am 31.01.2014 einen Verordnungsentwurf vorgelegt, zu dem die BRAK eine Stel-
lungnahme (Nr. 18/2014, Mai 2014) abgegeben hat.

Die nunmehr vorgelegte Verordnung enthält einige Neuerungen und Präzisierungen.

So ist jetzt als Voraussetzung für die Zertifizierung die Durchführung eines praktischen Mediationsverfahrens
als auch die Teilnahme an einer Einzelsupervision vorgesehen. Nach § 2 Abs. 2 ZMediatAusbV setzt sich die
Ausbildung zum zertifizierten Mediator zusammen aus einem Ausbildungslehrgang und einer Einzelsupervi-
sion im Anschluss an eine als Mediator oder Co-Mediator durchgeführte Mediation. Diese Einzelsupervision ist
gemäß § 2 Abs. 5 ZMediatAusbV während des Ausbildungslehrgangs oder innerhalb eines Jahres nach dessen
erfolgreicher Beendigung vom Ausbildungsteilnehmer zu absolvieren. Eine Bescheinigung von der Ausbil-
dungseinrichtung darf erst dann ausgestellt werden, wenn der Ausbildungslehrgang erfolgreich beendet und die
Einzelsupervision durchgeführt worden ist, § 2 Abs. 6 Satz 2 ZMediatAusbV.

Der Erwerb weiterer Praxiserfahrung ist in § 4 ZMediatAusbV geregelt. Danach hat der zertifizierte Mediator
innerhalb von zwei Jahren nach dem Abschluss seiner Ausbildung mindestens viermal an einer Einzelsupervi-
sion, jeweils im Anschluss an eine als Mediator oder Co-Mediator durchgeführte Mediation, teilzunehmen.

Die Verknüpfung von Zertifizierung und praktischer Erfahrung war eine zentrale Forderung der BRAK in ihrer
Stellungnahme. Die BRAK hielt es für zwingend erforderlich, die Bezeichnung als zertifizierter Mediator erst
dann zu erlangen, wenn der Mediator zuvor neben der Absolvierung der skizzierten Ausbildung von 120 Stun-
den auch vier Mediationsverfahren geleitet und adäquat dokumentiert hat. Eine erst im Nachgang zur Zertifi-
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zierung zu erfüllende Praxisanforderung des zertifizierten Mediators stelle einen Systembruch des zweistufigen
Anforderungsprofils nach § 5 MediationsG („einfacher“ Mediator in § 5 Abs. 1 MediationsG, „zertifizierter“
Mediator in § 5 Abs. 2 MediationsG) dar.

Dieser Forderung der BRAK wurde nun nur zum Teil Rechnung getragen, indem die Titelführung an eine zu
kontrollierende praktische Mediation mit anschließender Einzelsupervision geknüpft worden ist; die Absolvie-
rung weiterer Praxisfälle ist leider erst in der sich nach dem Ausbildungsabschluss anschließenden Fortbil-
dungspflicht (§ 4 ZMediatAusbV) vorgesehen.

Darüber hinaus wurde die weitere Fortbildungspflicht durch regelmäßige Teilnahme an Fortbildungsveranstal-
tungen nach Abschluss der Ausbildung von ursprünglich 20 Zeitstunden innerhalb von zwei Jahren auf 40 Stun-
den in einem Zeitraum von vier Jahren modifiziert (§ 3 Abs. 1 Satz 2 ZMediatAusbV).

Ferner wurde der Umfang des Ausbildungslehrgangs gegenüber der Fassung des Verordnungsentwurfs aus dem
Jahr 2014 von „120 Zeitstunden“ hin zu „120 Präsenzzeitstunden“ präzisiert (§ 2 Abs. 4 ZMediatAusbV).

Im Übrigen ist eine „Alte-Hasen-Regelung“ getroffen worden: Als zertifizierter Mediator darf sich bezeichnen,
wer vor dem 26.07.2012 eine Ausbildung zum Mediator im Umfang von mindestens 90 Zeitstunden abge-
schlossen und anschließend als Mediator oder Co-Mediator mindestens vier Mediationen durchgeführt hat (§ 7
Abs. 1 ZMediatAusbV). Ebenso darf sich gemäß § 7 Abs. 2 ZMediatAusbV) als zertifizierter Mediator be-
zeichnen, wer vor dem 01.09.2017 einen den Anforderungen des § 2 Absatz 3 und 4 ZMediatAusbV genügen-
den Ausbildungslehrgang erfolgreich beendet hat und bis zum 01.10.2018 an einer Einzelsupervision teilge-
nommen hat.

Wegen der weiteren Einzelheiten darf ich Sie auf die Anlage verweisen.

Zur ersten Bewertung der Verordnung hat der Vorsitzende des Ausschusses Außergerichtliche Streitbeilegung,
Rechtsanwalt Michael Plassmann, bereits ein Interview gegeben.

Darin begrüßt er, dass das BMJV die Dokumentation der Praxisfälle mit der Pflicht zur Supervision verknüpft
habe. Allerdings bedauere er, dass das BMJV den Einstieg in die Zertifizierung derart erleichtert habe, da die
vier Praxisfälle nun erst im Anschluss an die Ausbildung vorgesehen seien, sodass mit diesen Anforderungen
für die Titelführung, also dem Anforderungsprofil an einen „zertifizierten“ Mediator, im Ergebnis eine „Zerti-
fizierung light“ geschaffen werde. Zudem sei nach wie vor die Frage ungeklärt, wie mit den zertifizierten Me-
diationen umzugehen sei, denen es mangels Expertise oder Nachfrage nicht gelinge, innerhalb von zwei Jahren
nach der Zertifizierung vier weitere Praxisfälle zu absolvieren und zu supervidieren.

Das Interview finden Sie unter: https://www.mediationaktuell.de/news/erste-stimmen-zur-neuen-zmediatausbv-
zertifizierungsverordnung

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen kollegialen Grüßen

Rechtsanwältin Jennifer Witte wiss. Mitarbeiterin
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AZUBI-KulturTicket

In Südniedersachsen gibt es ein neues Angebot für
Auszubildende: das AZUBI-KulturTicket. Bisher ka-
men nur Studierende in den Genuss von Kulturticket-
Vergünstigungen. Jetzt können auch Auszubildende
stark vergünstigten Eintritt zu Kultureinrichtungen be-
kommen, und das in ganz Südniedersachsen. Den An-
stoß für das AZUBI-KulturTicket gaben Kulturschaf-
fende und die Göttinger Geschäftsstelle der Industrie-
und Handelskammer Hannover. Sie gingen auf den
Landschaftsverband Südniedersachsen zu, der als
kommunaler Verband für die Kulturförderung in der
Region zuständig ist. 
Der Landschaftsverband organisiert das Projekt und
hat bei den Kultureinrichtungen in ganz Südnieder-

sachsen für das Mitmachen geworben. Bei bisher 48
Kulturanbietern kann das AZUBI-KulturTicket vorge-
zeigt werden und in Zukunft sollen weitere hinzukom-
men. Das Ticket kann zum Preis von 25 Euro beim
Landschaftsverband bestellt werden. Alle teilnehmen-
den Kultureinrichtungen, ein Bestellformular und wei-
tere Informationen sind online unter www.azubi kul-
turticket.de zu finden.

Ausbildungsbetriebe können das Ticket im Visitenkar-
tenformat für ihre Auszubildenden bestellen. Das Ti-
cket kann das ganze Jahr über für das laufende Aus-
bildungsjahr bestellt werden.
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Bücher/Zeitschriften

gratis-eBroschüre:

Cyberkriminalität und Cyberschutz
für rechtsanwälte und mandanten 
Von Dr. thomas H. lenhard und Dr. robert Kazemi

Es geht immer ums Geld: In den Schlagzeilen häufen sich Berichte über Cyberattacken auf Unternehmen – auch
vor Rechtsanwaltskanzleien und Ihren Mandanten machen Cyberkriminelle keinen Halt.

Wie sich Rechtsanwälte, die täglich mit sensiblen Daten arbeiten, vor Cyberkriminalität schützen können, zei-
gen die Datenschutzexperten Dr. Thomas H. Lenhard und Dr. Robert Kazemi in der neuen eBroschüre „Cyber-
kriminalität und Cyberschutz für Rechtsanwälte und Mandanten“. Auf 13 Seiten wird kompakt dargestellt, was
Cyberkriminalität bedeutet, wie Kriminelle im Internet auftreten, welche Maßnahmen ergriffen werden können
und wie sich Rechtsanwälte und Ihre Mandanten vor potentiellen Angriffen optimal schützen können.  

Aus dem Inhalt:
- Was umfasst der Begriff der Cyberkriminalität?
- Die Telefonanlage als unterschätzte Gefahr
- Professionelle Auftritte von Cyberkriminellen
- Was sind Crypto-Viren und Social Engineering?
- Die Nutzung fremder WLAN-Zugänge
- Wie beugt man Cyberattacken richtig vor?
- Welches Restrisiko bleibt?

Die eBroschüre ist im Deutschen Anwaltverlag erschienen und steht hier zum Gratis-Download bereit.

Cyberkriminalität und Cyberschutz für rechtsan-
wälte und mandanten 

Von Dr. Thomas H. Lenhard und Dr. Robert Kazemi
1. Auflage 2016, 13 Seiten, 
eBroschüre im PDF-Format, 
Deutscher Anwaltverlag
Bestell-Nr.: 80005776
ISBN: 978-3-8240-5776-4
Erscheinungstermin: 11.10.2016

0,00 € zum Gratisdownload
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neue eBroschüre:

Kanzleimarketing kompakt
Wie Sie mandaten finden und binden

Aktuelle Marketing-Themen für Rechtsanwälte – verständlich und kompakt zusammengefasst von
Kanzleimarketing-Experten

Jeder Rechtsanwalt wünscht sich passende Mandate, zufriedene Kunden und engagierte Mitarbeiter – kurzum:
eine erfolgreiche Kanzlei. Wichtige Instrumente hierfür sind effektive Marketing-Strategien. 

Die kostenlose eBroschüre „Kanzleimarketing kompakt“ bündelt auf 20 Seiten die wichtigsten Themen zum
Kanzleimarketing: Die 12 Autoren sind Experten in Sachen Marketing und sind auf Lösungen für Rechtsan-
wälte spezialisiert. Neben praktischen Tipps und Tricks stellen sie sich und ihre Firma auch selbst als kompe-
tente Partner für Kanzleimarketing vor. 

Aus dem Inhalt: 
- Kanzleistrategien für Ein- und Umsteiger
- Markenbotschaften durch Kanzleistärken definieren 
- Kanzlei-Identität als einheitliches Gesamtkonzept
- Auffindbar im Internet: AdWords, Kanzleiprofile, Local Listing & Co. 
- Richtige Texte für die Mandantenakquise
- Die Bedeutung von Bildern und Grafiken bei der Mandantenakquise
- Standesgerechte Werbemittel richtig einsetzen
- Marketing zur Imagesteigerung und Personalgewinnung 
- Kanzleiseiten nutzbar machen für mobile Endgeräte
- Massenthemen im Rechtsanwalts-Marketing bedienen 

Die eBroschüre „Kanzleimarketing kompakt“ kann kostenlos als PDF beim Deutschen Anwaltverlag herunter-
geladen werden.
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neue eBroschüre:

Wie rechtsanwaltskanzleien Honorare sichern und liquide bleiben
leitfaden Verrechnungsstellen: rechtliches, arten, ablauf, Kosten

Von Hans-Günther Gilgan

Kaum ein Rechtsanwalt ist nicht von teilweisen oder totalen Forderungsausfällen betroffen. Mehrmonatige
Außenstände sind keine Seltenheit. Häufig kämpfen dann die Rechtsanwaltskanzleien selbst mit Liquiditäts-
problemen. Damit dies nicht so weit kommt, sollten Rechtsanwälte frühzeitig ein effektives Forderungsma-
nagement entwickeln. Eine Möglichkeit, die seit 2008 auch Rechtsanwälten zugänglich ist, ist die Beauftragung
einer Verrechnungsstelle. Viele Rechtsanwälte scheuen dieses Forderungsmanagement durch Factoring auf-
grund von Vorurteilen und fehlenden Kenntnissen in der Praxis. 

Die kostenlose eBroschüre aus dem Deutschen Anwaltverlag durchleuchtet auf 30 Seiten knapp und verständ-
lich alle Aspekte des Themas und zeigt auf, wie Factoring für Rechtsanwälte funktionieren kann. So erhalten
Sie eine umfangreiche Informationsgrundlage zum Factoring für Rechtsanwälte. 

Aus dem Inhalt: 
- Gründe für Forderungsausfälle
- Finanzierungsmöglichkeiten für Rechtsanwälte
- Rechtliche Aspekte des Factorings
- Funktionen des Factorings (Finanzierungs-, Dienstleistungs- und Versicherungsfunktion)
- Arten des Factorings
- Übersicht, Kosten und Voraussetzungen
- Praktischer Ablauf
- Vor- und Nachteile des Factorings
- Erfahrungen aus der Praxis
- Weiterführende Literatur

Die eBroschüre „Wie Rechtsanwaltskanzleien Honorare sichern und liquide bleiben“ kann kostenlos als PDF
beim Deutschen Anwaltverlag heruntergeladen werden.
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Personalnachrichten

Neuzulassungen
vom 11.08.2016 bis 02.11.2016

Hirdes, Johanna Margarete Braunschweig
Mohnhaupt, Matthias Braunschweig
Homann, Angela Cremlingen
Klinge, Hiltrud Marlene Anita Gleichen
Geyer, Annemarie Göttingen
Machunsky, Jan Niklas Göttingen

Anderweitige Zulassungen
vom 11.08.2016 bis 02.11.2016

Lüddemann, Rainer Alfred Bad Harzburg
Hönemann, Martha Braunschweig
Kleinau, Stephan Braunschweig
Sommerwerck-Weber, Peter Braunschweig
Gneuß, Daniel Braunschweig 
Barz, Patrick Göttingen 
Hüstebeck, Claudia Göttingen

Löschungen
vom 10.08.2016 bis 02.11.2016

Frase, Holger Adelebsen
Bertram, Uwe Braunschweig
Eibich, Axel Braunschweig
Freytag-Willers, Angelika Braunschweig
Papst, Olivia Braunschweig
Steinberg, Christoph Braunschweig
Häußermann, Ruth,Dr. Eddigehausen
Häußermann, Christoph Eddigehausen
Maack, Claus Einbeck
Lienau, Patrycja Gieboldehausen
Diana, Raimondo Göttingen
Meub, Nadja Göttingen
Schneider, Kathleen Göttingen
Keuthen, Bettina Hann. Münden
Arndt, Thomas Kissenbrück
Sachse, Christoph Rosdorf
Baronin von Schilling, Sandra Salzgitter 
Holoda, Achim Wolfenbüttel 
Niedermayer, Traute (Rechtsbeistand) Wolfenbüttel

Neue Fachanwaltszulassungen
Agrarrecht:
Herrn Rechtsanwalt Alexander Völke aus Helmstedt

mit Urkunde vom 14.09.2016

Arbeitsrecht:
Frau Rechtsanwältin Roberta Meyer aus Braunschweig

mit Urkunde vom 29.08.2016
Frau Rechtsanwältin Katrin Landsberg aus Wolfsburg

mit Urkunde vom 13.10.2016

Strafrecht:
Herr Rechtsanwalt Philip Arnold aus Göttingen

mit Urkunde vom 06.09.2016

Vergaberecht:
Herrn Rechtsanwalt Dr. Joachim Gulich aus Braunschweig

mit Urkunde vom 21.09.2016

Verkehrsrecht:
Herrn Rechtsanwalt Olaf Meyer aus Salzgitter

mit Urkunde vom 06.09.2016
Herrn Rechtsanwalt Thorsten Schumacher aus Braunschweig

mit Urkunde vom 27.10.2016

Verwaltungsrechtrecht:
Herrn Rechtsanwalt Robert Lallmann aus Göttingen

mit Urkunde vom 24.08.2016

Syndikusrechtsanwaltszulassungen
vom 11.08.2016 bis 02.11.2016

Holoda, Achim Aachen
Dr. Bierich, Andreas Braunschweig
Keller, Rebecca Braunschweig
Osiak, Christine Braunschweig
Rubisch, Saskia Braunschweig
Stietzel, Peter Dortmund
Böker, Susanne Erfurt
Oehlerking, Felix Göttingen
Wunder, Marianne Goslar
Klein, Sascha Hannover
Kleyhauer, Lisa Hannover
Nitschke, Marc André Helmstedt
Quaß, Claudia Helmstedt
Schmitt, Toralf Oldenburg
Volker, Malte Johannes Pullach
Dr. Büllesbach, Achim Salzgitter
Piechulla, Max Salzgitter
Evers, Markus Troisdorf
Bischoff, Tanja Wolfsburg
Büschen, Dennis Wolfsburg 
Hohenstern, Judith Wolfsburg
Dr. Hummel, Jens Wolfsburg
Kolla, Sebastian Olaf Wolfsburg
Dr. May, Elisa Maria Wolfsburg
Ohly, Sascha Alexander Wolfsburg
Weber, Anja Wolfsburg
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Rechtsanwälte/innen:

40 Jahre
Herr Rechtsanwalt Hans-Ulrich Elsaesser aus Northeim ist seit
September 1976 zugelassen.
Herr Rechtsanwalt und Notar Wolfgang Beuermann aus Hann.
Münden ist seit Oktober 1976 zugelassen.
Herr Rechtsanwalt und Notar Bernd Kosswig aus Braunschweig
ist seit Dezember 1976 zugelassen.

30 Jahre
Herr Rechtsanwalt Ulrich Berglar aus Göttingen ist seit August
1986 zugelassen.
Herr Rechtsanwalt Henning Conrad aus Northeim ist seit Sep-
tember 1986 zugelassen.
Herr Rechtsanwalt und Notar Rolf-Peter Hoppe aus Wolfsburg ist
seit Oktober 1986 zugelassen.
Herr Rechtsanwalt Dr. Jürgen Machunsky aus Göttingen ist seit
Dezember 1986 zugelassen.

Jubiläen
Der Vorstand der Rechtsanwaltskammer Braunschweig gratuliert allen Kolleginnen und Kollegen sowie den Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern in den Anwaltsbüros, die in den zurückliegenden Monaten auf eine besonders langjährige Tätigkeit zurückblicken kön-
nen.

Mitarbeiter/innen

Jubiläen Appelhagen Rechtsanwälte Steuerberater PartGmbB
10 Jahre
Frau Rebecca Schacht (Eintritt: 01.11.2006)

20 Jahre
Frau Sabrina Brennecke (Eintritt 01.11.1996)

Die Appelhagen Partnerschaft gratuliert den genannten Jubilarin-
nen zum mehrjährigen Dienstjubiläum. Mit ihrem Fachwissen
und Engagement tragen sie seit ihrem Eintritt zum Erfolg des
Unternehmens bei. Dieses bedankt sich ganz herzlich für die lan-
ge, gute und außerordentlich angenehme Zusammenarbeit und
freut sich auf die weitere gemeinsame Zukunft!
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Seminare/Fortbildungen

Auch im nächsten Jahr bietet die Rechtsanwaltskammer Braunschweig wieder Fortbildungs- und Fachanwaltsseminare an.
Die aktuellen Veranstaltungstermine sowie das Anmeldeformular finden Sie als Einleger in der Kammermitteilung oder auf
unserer Internetseite www.rak-braunschweig.de unter der Rubrik „Mitglieder/Fortbildung und Termine“.

Bitte merken Sie sich bereits jetzt folgende Termine vor:

20.01.2017 Aktuelles zur steuerlichen Behandlung der betrieblichen
13:30 – 19:00 Uhr Alters- und Risikovorsorge und Vermögensübertragungen

gegen wiederkehrende Leistungen des Betriebsvermögens
(Teil 2)
Referent: Rudolf Jung, Dipl.-Finanzwirt (FH) Duderstadt
*Anerkennung gem. § 15 FAO für Steuerrecht

01.03.2017 Braunschweiger Strafrechtsgespräche
13:30 – 19:00 Uhr *Anerkennung gem. § 15 FAO für Steuerrecht

08.03.2017 Die Patchworkfamilie im Familien- und Erbrecht
13:30 – 19:00 Uhr Referentin: Edith Kindermann,

Rechtsanwältin und Notarin, Bremen
*Anerkennung gem. § 15 FAO für Familien- und Erbrecht

22.03.2017 Ausgewählte Probleme zum Regress des KH- bzw.
13:30 – 19:00 Uhr Kaskoversicherers anhand von Alkoholfahrten oder

Verkehrsunfallflucht; aktuelle Entwicklungen im Bereich
der Rechtsschutzversicherung; die Daten-Sammelbox
namens Kfz
Referent: Bernd Schöning, Rechtsanwalt, Stadtlohn
*Anerkennung gem. § 15 FAO für Verkehrsrecht und Versicherungsrecht

24.03.2017 Typische Fehlerquellen der GmbH/UG haftungsbeschränkt
13: 00 – 18:30 Uhr aus notarieller Sicht

Referent: Roman Bärwaldt, Rechtsanwalt und Notar, Berlin 
*Anerkennung gem. § 15 FAO für Handels- und Gesellschaftsrecht

05.04.2017 Bautechnik für Juristen: Glas und Fassaden – 
13:30 – 19:00 Uhr Betrachtungen aus technischer und rechtlicher Sicht

Referenten: Sebastian Staats, Rechtsanwalt, Braunschweig und 
Johannes Düker, Dipl. Ing. und öbuv
Sachverständiger für Fenster, Türen und Fassaden 
*Anerkennung gem. § 15 FAO für Bau- und Architektenrecht

10.05.2017 Elternzeit – Mutterschutz - Schwerbehinderte 
13:30 – 19:00 Uhr Gesetzliche Änderungen zum 01.01.2017 und neueste

Rechtsprechung – ein Überblick
Referentin: Christiane Hochhut, Rechtsanwältin, Goslar   
*Anerkennung gem. § 15 FAO für Arbeits- und Sozialrecht

17.05.2017 Insolvenzrecht
13:30 – 19:00 Uhr Die Strafbarkeit des Beraters/Anfechtbarkeit des

Honorars in der Krise
Referenten: Rechtsanwalt Christian Weiß, Köln und
Rechtsanwalt Dr. Sven Kirchner, Berlin
*Anerkennung gem. § 15 FAO für Insolvenzrecht

Veranstaltungen
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24.05.2017 Seminar für Auszubildende und Mitarbeiter:
13:00 – 18:00 Uhr „Der richtige Draht zum Mandanten“

Referentin: Brigitte Worg, Mediatorin,
Geschäftsführerin der Rechtsanwaltskammer Sachsen-Anhalt

31.05.2017 Hausgeld und Einzelabrechnung in der
13:30 – 19:00 Uhr Wohnungseigentümergemeinschaft

Referenten: Dr. Dieter Hildebrand, Rechtsanwalt, Göttingen und
Jens Grundei, Rechtsanwalt, Göttingen
* Anerkennung gem. § 15 FAO für Miet- und WEG-Recht

14.06.2017 Arbeitsschutz – ein Betätigungsfeld für Rechtsanwälte?
13:30 – 19:00 Uhr Referent: Dr. Jörn Hülsemann, Rechtsanwalt, Hameln

*Anerkennung gem. § 15 FAO für Arbeitsrecht

21.06.2017 Braunschweiger Strafrechtsgespräche
13:30 – 19:00 Uhr *Anerkennung gem. § 15 FAO für Steuerrecht

16.08.2017 Arbeitsschutz – ein Betätigungsfeld für Rechtsanwälte?
13:30 – 19:00 Uhr in Göttingen, Sitzungsraum der Gauss-Weber-Loge zu

Göttingen e.V., Lotzestr. 34, 37073 Göttingen
Referent: Dr. Jörn Hülsemann, Rechtsanwalt, Hameln
*Anerkennung gem. § 15 FAO für Arbeitsrecht

15./16.09.2017 Ungleichbehandlung und Mobbing am Arbeitsplatz und
Grundlagen der Mediation

15.09.2017 Ungleichbehandlung und Mobbing am Arbeitsplatz
13: 30 – 19:00 Uhr Referent: Alexander Hirschmann, Rechtsanwalt, Bochum

*Anerkennung gem. § 15 FAO für Arbeitsrecht
16.09.2017 Grundlagen der Mediation 
09:00 – 15:00 Uhr Referent: Alexander Hirschmann, Rechtsanwalt, Bochum

*Anerkennung gem. § 15 FAO für Arbeitsrecht

11.10.2017 Die aktuelle Rechtsprechung zum Kfz-Kaufrecht, 
13:30 – 19:00 Uhr Gewährleistungsfragen, vorvertragliche

Informationspflichten sowie Kfz-Leasing
Referent: Bernd Schöning, Rechtsanwalt, Stadtlohn
*Anerkennung gem. § 15 FAO für Verkehrsrecht

08.11.2017 Jahresupdate Arbeitsrecht 2017 
12:30 – 18:00 Uhr Referent: Alexander Hirschmann, Rechtsanwalt, Bochum

*Anerkennung gem. § 15 FAO für Arbeitsrecht

15.11.2017 Braunschweiger Strafrechtsgespräche
13:30 – 19:00 Uhr *Anerkennung gem. § 15 FAO für Steuerrecht

*Anmerkung: Die Angaben zur Anerkennung der Fortbildungsveranstaltungen gem. § 15 FAO bezie-
hen sich auf die Anerkennungspraxis der Rechtsanwaltskammer Braunschweig.
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Braunschweiger Strafrechtsgespräche
Auch im nächsten Jahr wollen wir die „Braunschweiger Strafrechtsgespräche“ als alternative Fortbildungsmöglichkeit fort-
setzen. Wir haben drei Termine für 2017 vorgesehen, die Sie aus der vorangestellten Liste entnehmen können.  Auch in die-
sen Veranstaltungen sollen jeweils 5 Personen, die im Strafrecht tätig sind, jeder einen Vortrag zu einem aktuellen straf-
rechtlichen Thema im Sinne eines Impulsreferates vorbereiten. Das Thema soll dann in etwa einer Stunde besprochen wer-
den. 

Es haben sich im Rahmen der Vorbereitung auch für das nächste Jahr schon einige Kollegen gemeldet, die die Veranstal-
tungen mit gestalten wollen. 

Wir suchen aber noch interessierte Rechtsanwälte, die sich ebenfalls beteiligen wollen und bitten die-
se, sich bei der Geschäftsstelle zu melden per Mail unter cschulze@rak-braunschweig.de oder telefo-
nisch 0531/12335-15.   

Es können Kollegen an den Seminaren teilnehmen, die selbst keinen Vortrag vorbereiten. Während die vortragenden Kol-
legen keinen Kostenbeitrag zu leisten haben, sollen diejenigen, die nur teilnehmen, 40,00 EUR bezahlen. 

Das Seminar findet im Seminarraum der Rechtsanwaltskammer am Lessingplatz 1 in Braunschweig statt. 

Sobald die Planungen abgeschlossen sind, können Sie die Referenten und die Themen unserer Homepage entnehmen.
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top-referenten und aktuelle themen auf dem rechtsfachwirttag
Kanzleimitarbeiter treffen sich anfang Dezember in Bad Kissingen
zur Fortbildung und zum networking

Am 2. und 3. Dezember veranstaltet der Kanzleispezi-
alist Soldan in Bad Kissingen den 6. Deutschen
Rechtsfachwirttag. Auf der größten Fortbildungsver-
anstaltung für Kanzleimitarbeiter behandeln Top-Re-
ferenten wie Rechtsfachwirtin Sabine Jungbauer oder
Bürovorsteher und Autor Horst-Reiner Enders praxis-
nah aktuelle Themen aus der Kanzleiwelt. Dazu zäh-
len beispielsweise Anleitungen für die Büroorganisa-
tion unter dem Aspekt des besonderen elektronischen
Anwaltspostfachs, Lösungen für schwierige Abrech-
nungsfälle oder für besonders kniffelige Zwangsvoll-
streckungen sowie Tipps für praktisches Selbstcoa-
ching („Wie finde ich heraus, was ich will“). Wie in
den Vorjahren können sich die Teilnehmer aus zwölf
verschiedenen Modulen ihr ganz individuelles Semi-
narprogramm zusammenstellen.

Ein besonderes Highlight stellt in diesem Jahr der Er-
öffnungsvortrag von Joey Kelly dar. Heute feiert der
ehemalige Musiker nicht mehr mit der „Kelly Family“
große Erfolge, sondern mit seinen übermenschlichen
sportlichen Leistungen. Er vermittelt mitreißend und
anschaulich, wie man mit absoluter Disziplin und
enormem Ehrgeiz auch hochgesteckte Ziele erreichen

kann. Im Rahmen der ebenso festlichen wie unterhalt-
samen Abendveranstaltung wird Soldan auch die Ge-
winner des 5. ReNo‐ Preises bekannt geben. Bei die-
sem anspruchsvollen Wettbewerb müssen die Teilneh-
mer ihr umfangreiches Kanzleifachwissen in mehreren
schriftlichen und mündlichen Prüfungsrunden unter
Beweis stellen.

„Seit dem ersten Rechtsfachwirttag vor sechs Jahren
in Fulda hat sich die Veranstaltung zu einem Klassiker
in Puncto Fortbildung und Networking entwickelt“,
freut sich Soldan-Geschäftsführer René Dreske. „Vie-
le Rechts- und Notarfachwirte, Bürovorsteher und
Rechtsanwaltsfachangestellte besuchen den Deut-
schen Rechtsfachwirttag bereits zum wiederholten
Mal.“ Kurzentschlossene haben noch die Gelegenheit
sich für die diesjährige Veranstaltung anzumelden. Es
Sind noch einige wenige Plätze frei.

www.soldan.de/rechtsfachwirttag 
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Samstag, 18.03.2017

10-Stunden- Komplettseminar im Familienrecht
Fachanwälte für Familienrecht erhalten eine Teilnahmebescheini-
gung im Sinne von § 15 FAO über 10 Zeitstunden.

Referent: VRiOLG a.D. Dieter Büte  und
VRiOLG a.D. Werner Reinken                                                                

Tagungsort: Goslar, RAMADA Hotel Bären,
Krugwiese 11a

Zeit: 08.30 bis 20:00 Uhr
Teilnahmebeitrag: einheitlich 320,00 € zzgl. 19% Mwst. 

Herr Reinken referiert vormittags zu ausgewählten Problemen im
Unterhaltsrecht und Streitfragen im Zusammenhang mit der
Trennung
Inhalt u.a.: Umgangsrecht und die Folgen für den Barunterhalts-
pflichtigen; Unterhalt in der Patchworkfamilie; Folgen der Er-
krankung; Berechtigung an der Ehewohnung; Beendigung des
Mietverhältnisses; Ehegatten als Gesamtschuldner
Herr Büte referiert nachmittags zum Thema Schnittstellen:
Unterhalt-Versorgungsausgleich; Versorgungsausgleich-Güter-
recht;Zugewinn-Unterhalt; Unterhalt-Insolvenz;

Samstag, 06.05.2017

10-Stunden-Komplettseminar im arbeitsrecht
Fachanwälte für Arbeitsrecht erhalten eine Teilnahmebescheini-
gung im Sinne von § 15 FAO über 10 Zeitstunden.

Referent: Präsident des LAG Niedersachsen
Wilhelm Mestwerdt
VorsRiLAG Niedersachsen Günther Kreß

Tagungsort: Goslar, RAMADA Hotel Bären,
Krugwiese 11a

Zeit: 08.30 bis 20:00 Uhr
Teilnahmebeitrag: einheitlich 320,00 € zzgl. 19% Mwst. 

Themenübersicht: Prozessrecht der Berufung; Vertragsrecht und
Bestandsschutz im Arbeitsverhältnis
Neue Entwicklungen in der Rechtsprechung des BAG, LAG so-
wie des EUGH,
Das Seminar vermittelt ein umfassendes update der obergericht-
lichen Rechtsprechung in den praxisrelevanten Fragen des Be-

standsschutzes und des Vertragsrechts im Arbeitsverhältnis. Ziel
des Seminars ist es, den Teilnehmern in kompakter Form den ak-
tuellen Stand der Rechtsprechung in den genannten Kernberei-
chen des Individualarbeitsrechts zu vermitteln. Besprochen wer-
den insbesondere aktuelle Entscheidungen zu Kündigung, Befri-
stung, AGG und BetrVG sowie den Fragen von Annahmeverzug
und Vergütung.

mittwoch, 17.05.2017

neues zum agg, rückzahlung von Fortbildungskosten und
update zum milog
Fachanwälte für Arbeitsrecht erhalten eine Teilnahmebescheini-
gung im Sinne von § 15 FAO über 5 Zeitstunden.

Referent: Richter am Bundesarbeitsgericht
Dr. Hinrich Vogelsang

Tagungsort: Goslar, Hotel Niedersächsischer Hof,
Klubgartenstrasse 1-2

Zeit: 14.00 bis 19:30 Uhr
Teilnahmebeitrag: einheitlich 200,00 € zzgl. 19% Mwst. 

mittwoch, 06.09.2017

aktuelle rechtsprechung im unterhaltsrecht
Fachanwälte für Familienrecht erhalten eine Teilnahmebescheini-
gung im Sinne von § 15 FAO über 5 Zeitstunden.

Referent: VRiOLG Celle Mathias Volker
Tagungsort: Goslar, Hotel Niedersächsischer Hof,

Klubgartenstrasse 1-2
Zeit: 14.00 bis 19:30 Uhr
Teilnahmebeitrag: einheitlich 200,00 € zzgl. 19% Mwst. 

Einzelne Schwerpunkte werden vom Referenten je nach Aktua-
lität gesetzt.

Der Teilnahmebeitrag beinhaltet ein umfangreiches Seminars-
kript, Pausenverpflegung sowie bei ganztägigen Veranstaltungen
ein Mittagessen. 

Seminarleitung: Rechtsanwältin Martina Pfeil, Goslar
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